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SSSSYNOPSEYNOPSEYNOPSEYNOPSE     
zum Regierungsentwurf vom 12.4.2017 eines Gesetzes zur Stärkung 

von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 

Kinderrechte/OmbudschaftKinderrechte/OmbudschaftKinderrechte/OmbudschaftKinderrechte/Ombudschaft 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

[…] 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch 
auf Beratung ohne Kenntnis des Personen-
sorgeberechtigten, wenn die Beratung auf 
Grund einer Not- und Konfliktlage erforderlich 
ist und solange durch die Mitteilung an den 
Personensorgeberechtigten der Beratungs-
zweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches 
bleibt unberührt. 

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

[…] 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch 
auf Beratung ohne Kenntnis des Personen-
sorgeberechtigten, solange durch die Mittei-
lung an den Personensorgeberechtigten der 
Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des 
Ersten Buches bleibt unberührt. 

Neu: § 9a Ombudsstellen  

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann eine Ombudsstelle oder vergleichbare Struktu-

ren errichten, an die sich junge Menschen und ihre Familien zur allgemeinen Beratung sowie 

Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und 

Jugendhilfe nach § 2 und deren Wahrnehmung durch die öffentliche und freie Jugendhilfe 

wenden können. 

§ 71 Jugendhilfeausschuss, Landesjugend-

hilfeausschuss 

[…] 

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es 
regelt die Zugehörigkeit beratender Mitglie-
der zum Jugendhilfeausschuss. Es kann be-
stimmen, dass der Leiter der Verwaltung der 
Gebietskörperschaft oder der Leiter der Ver-
waltung des Jugendamts nach Absatz 1 
Nummer 1 stimmberechtigt ist. 

§ 71 Jugendhilfeausschuss, Landesjugend-

hilfeausschuss 

[…] 

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es 
regelt die Zugehörigkeit beratender Mitglie-
der zum Jugendhilfeausschuss, insbesondere 

auch von selbstorganisierten Zusammen-

schlüssen von jungen Menschen und ihren 

Familien, die Leistungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe erhalten, oder von Pflegepersonen. 
Es kann bestimmen, dass der Leiter der Ver-
waltung der Gebietskörperschaft oder der 
Leiter der Verwaltung des Jugendamts nach 
Absatz 1 Nummer 1 stimmberechtigt ist. 
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Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) 

§ 1 Solidarität und Eigenverantwortung 

Die Krankenversicherung als Solidargemein-
schaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der 
Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen 
oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. 
Das umfasst auch die Förderung der gesund-
heitlichen Eigenkompetenz und Eigenver-
antwortung der Versicherten. Die Versicher-
ten sind für ihre Gesundheit mitverantwortlich; 
sie sollen durch eine gesundheitsbewußte 
Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung 
an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen 
sowie durch aktive Mitwirkung an Kranken-
behandlung und Rehabilitation dazu beitra-
gen, den Eintritt von Krankheit und Behinde-
rung zu vermeiden oder ihre Folgen zu über-
winden. Die Krankenkassen haben den Versi-
cherten dabei durch Aufklärung, Beratung 
und Leistungen zu helfen und auf gesunde 
Lebensverhältnisse hinzuwirken. 

§ 1 Solidarität und Eigenverantwortung 

Die Krankenversicherung als Solidargemein-
schaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der 
Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen 
oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. 
Das umfasst auch die Förderung der gesund-
heitlichen Eigenkompetenz und Eigenver-
antwortung der Versicherten. Die Versicher-
ten sind für ihre Gesundheit mitverantwortlich; 
sie sollen durch eine gesundheitsbewußte 
Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung 
an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen 
sowie durch aktive Mitwirkung an Kranken-
behandlung und Rehabilitation dazu beitra-
gen, den Eintritt von Krankheit und Behinde-
rung zu vermeiden oder ihre Folgen zu über-
winden. Die Krankenkassen haben den Versi-
cherten dabei durch Aufklärung, Beratung 
und Leistungen zu helfen und unter Berück-

sichtigung von geschlechts-, alters- und be-

hindertenspezifischen Besonderheiten auf 
gesunde Lebensverhältnisse hinzuwirken. 

§ 2b Geschlechtsspezifische Besonderheiten 

 

Bei den Leistungen der Krankenkassen ist ge-
schlechtsspezifischen Besonderheiten Rech-
nung zu tragen. 

§ 2b Geschlechts- und altersspezifische Be-

sonderheiten 

Bei den Leistungen der Krankenkassen ist ge-

schlechts- und altersspezifischen Besonder-
heiten Rechnung zu tragen. 

§ 20 Primäre Prävention und Gesundheits-

förderung 

(1) Die Krankenkasse sieht in der Satzung Leis-
tungen zur Verhinderung und Verminderung 
von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) 
sowie zur Förderung des selbstbestimmten 
gesundheitsorientierten Handelns der Versi-
cherten (Gesundheitsförderung) vor. Die Leis-
tungen sollen insbesondere zur Verminderung 
sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener 
Ungleichheit von Gesundheitschancen bei-
tragen. Die Krankenkasse legt dabei die 
Handlungsfelder und Kriterien nach Absatz 2 
zugrunde. 
 

(2) […] 

[…] 

§ 20 Primäre Prävention und Gesundheits-

förderung 

(1) Die Krankenkasse sieht in der Satzung Leis-
tungen zur Verhinderung und Verminderung 
von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) 
sowie zur Förderung des selbstbestimmten 
gesundheitsorientierten Handelns der Versi-
cherten (Gesundheitsförderung) vor. Die Leis-
tungen sollen insbesondere zur Verminderung 
sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener 
Ungleichheit von Gesundheitschancen bei-
tragen und kind- und jugendspezifische Be-

lange berücksichtigen. Die Krankenkasse legt 
dabei die Handlungsfelder und Kriterien nach 
Absatz 2 zugrunde. 

(2) […] 

[…] 
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Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss be-
schließt die zur Sicherung der ärztlichen Ver-
sorgung erforderlichen Richtlinien über die 
Gewährung für eine ausreichende, zweck-
mäßige und wirtschaftliche Versorgung der 
Versicherten; dabei ist den besonderen Er-
fordernissen der Versorgung behinderter oder 
von Behinderung bedrohter Menschen und 
psychisch Kranker Rechnung zu tragen, vor 
allem bei den Leistungen zur Belastungser-
probung und Arbeitstherapie; er kann dabei 
die Erbringung und Verordnung von Leistun-
gen oder Maßnahmen einschränken oder 
ausschließen, wenn nach allgemein aner-
kanntem Stand der medizinischen Erkenntnis-
se der diagnostische oder therapeutische 
Nutzen, die medizinische Notwendigkeit oder 
die Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen 
sind; er kann die Verordnung von Arzneimit-
teln einschränken oder ausschließen, wenn 
die Unzweckmäßigkeit erwiesen oder eine 
andere, wirtschaftlichere Behandlungsmög-
lichkeit mit vergleichbarem diagnostischen 
oder therapeutischen Nutzen verfügbar ist. Er 
soll insbesondere Richtlinien beschließen über 
die 

1. ärztliche Behandlung, 
2. zahnärztliche Behandlung einschließlich 

der Versorgung mit Zahnersatz sowie kie-
ferorthopädische Behandlung, 

3. Maßnahmen zur Früherkennung von 
Krankheiten und zur Qualitätssicherung 
der Früherkennungsuntersuchungen so-
wie zur Durchführung organisierter Krebs-
früherkennungsprogramme nach § 25a 
einschließlich der systematischen Erfas-
sung, Überwachung und Verbesserung 
der Qualität dieser Programme, 

4. ärztliche Betreuung bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft, 

5. Einführung neuer Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden, 

6. Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und 
Hilfsmitteln, Krankenhausbehandlung, häus-
licher Krankenpflege und Soziotherapie, 

7. Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit ein-
schließlich der Arbeitsunfähigkeit nach 
§ 44a Satz 1 sowie der nach § 5 Abs. 1 
Nr. 2a versicherten erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen im Sinne des Zweiten Buches, 

8. Verordnung von im Einzelfall gebotenen 

§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss be-
schließt die zur Sicherung der ärztlichen Ver-
sorgung erforderlichen Richtlinien über die 
Gewährung für eine ausreichende, zweck-
mäßige und wirtschaftliche Versorgung der 
Versicherten; dabei ist den besonderen Er-
fordernissen der Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen sowie behinderter oder von 
Behinderung bedrohter Menschen und psy-
chisch Kranker Rechnung zu tragen, vor al-
lem bei den Leistungen zur Belastungserpro-
bung und Arbeitstherapie; er kann dabei die 
Erbringung und Verordnung von Leistungen 
oder Maßnahmen einschränken oder aus-
schließen, wenn nach allgemein anerkann-
tem Stand der medizinischen Erkenntnisse der 
diagnostische oder therapeutische Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit oder die 
Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen sind; er 
kann die Verordnung von Arzneimitteln ein-
schränken oder ausschließen, wenn die Un-
zweckmäßigkeit erwiesen oder eine andere, 
wirtschaftlichere Behandlungsmöglichkeit mit 
vergleichbarem diagnostischen oder thera-
peutischen Nutzen verfügbar ist. Er soll insbe-
sondere Richtlinien beschließen über die 

1. ärztliche Behandlung, 
2. zahnärztliche Behandlung einschließlich 

der Versorgung mit Zahnersatz sowie kie-
ferorthopädische Behandlung, 

3. Maßnahmen zur Früherkennung von 
Krankheiten und zur Qualitätssicherung 
der Früherkennungsuntersuchungen so-
wie zur Durchführung organisierter Krebs-
früherkennungsprogramme nach § 25a 
einschließlich der systematischen Erfas-
sung, Überwachung und Verbesserung 
der Qualität dieser Programme, 

4. ärztliche Betreuung bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft, 

5. Einführung neuer Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden, 

6. Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und 
Hilfsmitteln, Krankenhausbehandlung, häus-
licher Krankenpflege und Soziotherapie, 

7. Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit ein-
schließlich der Arbeitsunfähigkeit nach 
§ 44a Satz 1 sowie der nach § 5 Abs. 1 
Nr. 2a versicherten erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen im Sinne des Zweiten Buches, 

8. Verordnung von im Einzelfall gebotenen 
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Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-
on und die Beratung über Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation, Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergän-
zende Leistungen zur Rehabilitation, 

9. Bedarfsplanung, 
10. medizinische Maßnahmen zur Herbeifüh-

rung einer Schwangerschaft nach § 27a 
Abs. 1, 

11. Maßnahmen nach den §§ 24a und 24b, 
12. Verordnung von Krankentransporten, 
13. Qualitätssicherung, 
14. spezialisierte ambulante Palliativversorgung, 
15. Schutzimpfungen. 

(1a) […] 

[…] 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-
on und die Beratung über Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation, Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergän-
zende Leistungen zur Rehabilitation, 

9. Bedarfsplanung, 
10. medizinische Maßnahmen zur Herbeifüh-

rung einer Schwangerschaft nach § 27a 
Abs. 1, 

11. Maßnahmen nach den §§ 24a und 24b, 
12. Verordnung von Krankentransporten, 
13. Qualitätssicherung, 
14. spezialisierte ambulante Palliativversorgung, 
15. Schutzimpfungen. 

(1a) […] 

[…] 

§ 140h Amt, Aufgabe und Befugnisse der oder 

des Beauftragten der Bundesregierung für die 

Belange der Patientinnen und Patienten 

[…] 

(2) Aufgabe der beauftragten Person ist es, 
darauf hinzuwirken, dass die Belange von 
Patientinnen und Patienten besonders hin-
sichtlich ihrer Rechte auf umfassende und 
unabhängige Beratung und objektive Infor-
mation durch Leistungserbringer, Kostenträ-
ger und Behörden im Gesundheitswesen und 
auf die Beteiligung bei Fragen der Sicherstel-
lung der medizinischen Versorgung berück-
sichtigt werden. Sie setzt sich bei der Wahr-
nehmung dieser Aufgabe dafür ein, dass 
unterschiedliche Lebensbedingungen und 
Bedürfnisse von Frauen und Männern beach-
tet und in der medizinischen Versorgung so-
wie in der Forschung geschlechtsspezifische 
Aspekte berücksichtigt werden. Die beauf-
tragte Person soll die Rechte der Patientinnen 
und Patienten umfassend, in allgemein ver-
ständlicher Sprache und in geeigneter Form 
zusammenstellen und zur Information der 
Bevölkerung bereithalten. 
 

(3) […] 

§ 140h Amt, Aufgabe und Befugnisse der oder 

des Beauftragten der Bundesregierung für die 

Belange der Patientinnen und Patienten 

[…] 

(2) Aufgabe der beauftragten Person ist es, 
darauf hinzuwirken, dass die Belange von 
Patientinnen und Patienten besonders hin-
sichtlich ihrer Rechte auf umfassende und 
unabhängige Beratung und objektive Infor-
mation durch Leistungserbringer, Kostenträ-
ger und Behörden im Gesundheitswesen und 
auf die Beteiligung bei Fragen der Sicherstel-
lung der medizinischen Versorgung berück-
sichtigt werden. Sie setzt sich bei der Wahr-
nehmung dieser Aufgabe dafür ein, dass 
unterschiedliche Lebensbedingungen und 
Bedürfnisse von Frauen und Männern sowie 

von Mädchen und Jungen beachtet werden 
und dass in der medizinischen Versorgung 
sowie in der Forschung alters- und ge-
schlechtsspezifische Aspekte berücksichtigt 
werden. Die beauftragte Person soll die 
Rechte der Patientinnen und Patienten um-
fassend, in allgemein verständlicher Sprache 
und in geeigneter Form zusammenstellen und 
zur Information der Bevölkerung bereithalten. 

(3) […] 
 


